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1. Hiermit beantrage ich die Ausstellung eines Sachkundenachweises im Pflanzenschutz    gemäß § 9 Abs. 2 PflSchG für die
2. Persönliche Angaben des Antragstellers (Pflichtangaben)
 
 
 
 
Adresse des Hauptwohnsitzes (beidseitige Kopie des Personalausweises beifügen)
3. aufgrund meiner Abschlüsse / Zeugnise / Nachweise (in Kopie)
4. Versicherung
Ich versichere, dass die eingereichten Kopien der Nachweise und Angaben zu meiner Person den Originaldokumenten entsprechen.
Mir ist bekannt, dass 
-         die Ausstellung des Sachkundenachweises im Pflanzenschutz gebührenpflichtig ist.
-         der Gebührenbescheid an die hier angegebene Adresse des Hauptwohnsitzes versendet wird.
-         der Antrag erst nach Eingang aller notwendigen Unterlagen bearbeitet wird.
Die Chipkarte wird erst nach Eingang der Gebühr von der zuständigen Behörde ab Mitte 2014 versandt. 
Antrag auf Ausstellung eines Sachkundenachweises 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!
Hinweis: Grundsätzlich gibt es drei Arten von Sachkundenachweisen:         1. für die Anwendung/ Beratung         2. für die Abgabe                  3. für die Anwendung/Beratung und Abgabe
Unter Pkt. 1 können also jeweils ein Kästchen angekreuzt, aber auch beide Nachweise beantragt werden.

Hinweis:  
Nicht alle Abschlüsse, Zeugnisse und Nachweise berechtigen gleichermaßenzu einem der drei genannten Sach-kundenachweise.
Die Prüfung und Anerkennung erfolgt durch die zuständige Behörde.
* gemäß Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung vom 27. Juni 2013, BGBL. I S. 1953
8.2.1.3144.1.471865.466488
LVwA
M. Nagel
Genehmigung gemäß § 11 PflSchG für die Anwendung von dimethoathaltigen Präparaten in Kirschen
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